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PAF 19 Deckensanierung - Am Keltenwall (Markt Manching); 
Kostenanteil Landkreis (B) 
 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
 
Der Markt Manching plant eine umfangreiche Sanierung des Kanals sowie eine teilweise Er-
neuerung der Trinkwasserleitung im Bereich der Straße „Am Keltenwall“ bzw. der Kreisstraße 
PAF 19. Ein entsprechender Beschluss des Marktgemeinderats vom 27.11.2025 liegt vor. 
 
Durch die Rohrgrabenarbeiten verschlechtert sich der Zustand der Asphaltdecke der Kreisstra-
ße. Zusätzliche Fugen im Asphalt sind Schwachstellen, durch die Wasser eindringen kann, was 
zu einer kürzeren Lebensdauer führt und die verbleibende Restsubstanz der Straße deutlich 
schneller altern lässt. 
 
Um die Qualität der Kreisstraße nachhaltig zu sichern, beteiligt sich der Landkreis an der Bau-
maßnahme. 
In den Bereichen, welche nicht von den Leitungsarbeiten betroffen sind, wird eine vollflächige 
Deckensanierung auf einer Länge von ca. 290 m durchgeführt. 
Neben der Fahrbahndecke wird auch die sanierungsbedürftige Rinne auf der Nordseite erneu-
ert, sofern dies nicht bereits durch die Kanalarbeiten des Marktes abgedeckt ist. 
 
Das Aufbringen einer neuen, geschlossenen Asphaltdeckschicht verlängert die Lebensdauer 
der Kreisstraße erheblich. Durch die Kombination der Arbeiten können Synergieeffekte bei den 
Baustellengemeinkosten, sowie den Kosten für die Baustelleneinrichtung generiert werden. 
Weiterhin werden die Verkehrsteilnehmer durch eine kombinierte Maßnahme nicht doppelt be-
lastet. 
 
Hinsichtlich der anteiligen Kostentragung sowie der Durchführung der Maßnahme soll mit dem 
Markt Manching eine Vereinbarung geschlossen werden. 
 
Der Markt Manching übernimmt hierbei die Federführung (Planung, Ausschreibung, Bauleitung) 
in enger Abstimmung mit dem Landkreis. 
Der Landkreis trägt ausschließlich die Kosten für die Asphaltdeckschicht und die Rinnensanie-
rung in den Bereichen, die nicht von der Baumaßnahme betroffen sind. 
 
Die aktuelle Kostenberechnung für den Anteil des Landkreises liegt bei 218.174,60 €. Die end-
gültige Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufmaß. 
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Finanzierung: 
 
 

Es handelt sich um eine 
 

 Pflichtaufgabe des Landkreises 
 

 Freiwillige Aufgabe des Landkreises 
 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 

 Nein 
 

 Ja 
 

 Gesamteinnahmen in Höhe von 
 

        € 

 Gesamtausgaben in Höhe von  
 

  218.174.60 € 

 Saldo   218.174,60 € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle: 0.6500.5130.40330 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Durchführung der kombinierten Baumaß-
nahme an der Kreisstraße PAF 19 / „Am Keltenwall“ gemeinsam mit dem Markt Man-
ching zu. 

2. Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt dem Abschluss der Vereinbarung über die 
Durchführung und Kostenteilung zwischen dem Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm und dem 
Markt Manching zu. 
Der Landkreis übernimmt die darin festgelegten Kosten für die Erneuerung der Asphalt-
deckschicht sowie der anteiligen Rinnensanierung. Die hierfür veranschlagten Mittel in 
Höhe von 218.174,60 € werden bereitgestellt; die finale Abrechnung erfolgt auf Basis 
der tatsächlich durch Aufmaß ermittelten Kosten nach Abschluss der Maßnahme. 

 
 
 
 
 
    genehmigt: 
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